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A. Bekanntmachungen des Landkrei-
ses Emsland 

 
38 Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfü-

gung Nr. 4 / 2022 zum Schutz gegen die Ge-
flügelpest bei Nutzgeflügel 

 
Auf der Grundlage der Art. 60 – 71 der VO (EU) 2016/429  
i. V. m. Art. 11 – 67 der VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 18 – 33 der 
GeflPestSchV werden nachstehende Maßnahmen bekannt gege-
ben und verfügt: 
 
1. Es wird der Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest in der 

Gemeinde Spahnharrenstätte am 11.02.2022 amtlich festge-
stellt. 

 
2. Um den Seuchenbestand wird eine Schutzzone (früher 

„Sperrbezirk“) mit einem Radius von mindestens drei Kilome-
tern festgelegt. Die Schutzzone ist in dem folgenden Karten-
ausschnitt als innere Linie mit folgenden Grenzen dargestellt: 

 
Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanger  
– Verbindungsweg  Dorfanger-Holzweg –  Holzweg – Verbin-
dungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg 
Raddesee Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbin-
dungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Ver-
bindungsweg – Werpeloher Grenzgraben – Schnüggenweg  
– Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbin-
dungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nörd-
lich – Haßmoorschloot – Tichelpläcke – Werlter Straße – Loruper 
Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße 
– Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-
Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße 
– Ostenwalder Straße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Außerdem wird um den Seuchenbestand eine Überwa-

chungszone (früher „Beobachtungsgebiet“) mit einem Radius 
von mindestens zehn Kilometer festgelegt. Die Überwa-
chungszone ist in dem folgenden Kartenausschnitt als äußere 
Linie mit folgenden Grenzen dargestellt: 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

2022 Ausgegeben in Meppen am 14.02.2022  Nr. 08 



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 08/2022 vom 14.02.2022 

48 

Kreisgrenze Cloppenburg / Vinnen – Vinner Straße – Wachtumer 
Straße – Riehen – Up`n Sande – Vinner Straße – Cors Kamp  
– Lahner Straße – Am Alten Lager – Ahmsener Straße – Ostläh-
dener Straße – Hüvener Straße – Hüvener Mühle – Lähdener 
Straße – Alte Ch – Lahner Straße – Sögeler Straße – Raiffeisen-
straße – Gartenstraße – Ahornstraße – Kienmoorweg – Verbin-
dungsweg – Grenzgrabeh Eisten-Hüven – Nordradde – Berßener 
Straße – Staverner Straße – Am Egels – Verbindungsweg  – Gut 
Sprakel – Verbindungsweg – L 53 – Wahner Straße – Gutshof-
straße – Verbindungsweg - Sandandpoelgraben I – Püngel – Flei-
ereigraben II – Börger Graben – Börger Mittelgraben – Binne- 
wegesmoor – Fasanenstraße – Börgerstraße – Höge – Verbin-
dungsweg – Großer Schloot – Surwolder Straße – Neubörger 
Straße – Feldstraße – Verbindungsweg – Kreuzallee – Bergstraße 
– Tongrubenweg – Verbindungsweg – Im Timpen – Esterweger 
Straße – Surwolder Straße – Herrenweg – Lattensberg – Heid-
brücker Straße – An den Zuschlägen – Oheweg – Ohe – Loruper 
Beeke – Hilkenbrooker Straße – Dosenweg – Gehlenberger 
Straße – Loruper Straße – Rittveengraben – Verbindungsweg  
– Kreisgrenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Gleichzeitig werden die nachstehenden Seuchenbekämp-

fungsmaßnahmen angeordnet. 
 
5. In der Schutzzone und in der Überwachungszone ist die Teil-

ausstallung von Geflügel untersagt. 
 
6. Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen wird angeord-

net, soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende 
Wirkung aufgehoben ist. 

 
7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffent-

lichung in Kraft und gilt so lange, bis ich sie wieder aufhebe. 
 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zu Nr. 4 
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1. Anzeigepflicht: Tierhaltende Betriebe haben 
dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl der 
gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungs-
art und ihres Standorts und der verendeten ge-
haltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzei-
gen. 

x x 

2. Beförderungsverbot: Auf öffentlichen oder priva-
ten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf be-
trieblichen Wegen, dürfen gehaltene Vögel, Eier 
oder Tierkörper gehaltener Vögel nicht befördert 
werden. 

x - 

3. Beförderungsverbot: Die Beförderung von fri-
schem Fleisch von Geflügel aus einer Schlacht-
stätte, einem Zerlegebetrieb oder einem Kühl-
haus ist verboten. 

x - 

4. Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Er-
zeugnisse dürfen nicht in oder aus einem Be-
stand verbracht werden: 

  

- Vögel, x x 

- Fleisch von Geflügel und Federwild, x x 

- Eier, x x 

- sonstige Erzeugnisse und tierische Ne-
benprodukte, die von Geflügel und Fe-
derwild stammen, 

x x 

Ausgenommen hiervon sind  

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die 
als sichere Waren gelten. Als sicher gel-
ten die Waren nach Anhang VII der VO 
(EU) 2020/687, das sind insbesondere 
Fleisch und Milch, die in bestimmter 
Weise behandelt wurden. Einzelheiten 
können beim Veterinäramt erfragt wer-
den. 

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die 
der einer Behandlung nach Anhang VII 
der VO (EU) 2020/687 unterzogen wur-
den, das sind bestimmte Wärmebehand-
lungsverfahren. 

- Erzeugnisse oder sonstige seuchenrele-
vante Materialien, die vor Beginn der 
Seuche, die vor dem 11.02.2022 gewon-
nen oder erzeugt wurden. 

- Erzeugnisse, die in der Schutzzone her-
gestellt wurden und von Vögeln gewon-
nen wurden, die außerhalb der Schutz-
zone gehalten wurden. 

- Folgeprodukte dieser aufgezählten Er-
zeugnisse. 

x x 

Aufstallungspflicht: Tierhaltende Betriebe 
haben alle gehaltenen Vögel (Aves) von 
freilebenden Vögeln abzusondern. Ge-
haltene Vögel sind, mit Ausnahme von 
Tauben, in geschlossenen Ställen oder 
unter einer Schutzvorrichtung zu halten, 
die aus einer überstehenden, nach oben 
gegen Einträge gesicherten dichten Ab-
deckung und mit einer gegen das Ein-
dringen von Wildvögeln gesicherten  
Seitenbegrenzung bestehen muss. Ich 
verweise ergänzend auf meine Tier- 
seuchenrechtliche Allgemeinverfügung 

Nr. 12/2021 - Anordnung der Aufstallung 
von Geflügel zum Schutz gegen die Ge-
flügelpest vom 11.11.2021. 

x x 

Eigenüberwachung: Tierhaltende Betriebe haben 
eine zusätzliche Überwachung im Betrieb durchzu-
führen, indem die gehaltenen Vögel einmal am  
Tag auf Veränderungen zu prüfen sind (gestei- 
gerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der  
Tiere, signifikanter Anstieg oder Rückgang der Pro-
duktionsdaten). Jede erkennbare Änderung ist dem 
Veterinäramt unverzüglich telefonisch mitzuteilen  
(Tel. 05931/44-1374). 

x x 

5. Schadnagerbekämpfung: Tierhaltende Betriebe 
haben Maßnahmen zur Bekämpfung von Insek-
ten und Nagetieren sowie anderer Seuchenvek-
toren im Betrieb und um den Betrieb herum ord-
nungsgemäß anzuwenden und hierüber Auf-
zeichnungen zu führen. 

x x 

6. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe ha-
ben an allen Zufahrts- und Abfahrtswegen täg-
lich Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. 
Hierzu sind die auf der Webseite des DVG unter 
https://www.desinfektion-dvg.de gelisteten Des-
infektionsmittel für Stallungen zu verwenden. 

x x 
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7. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe ha-
ben zum Schutz vor biologischen Gefahren si-
cherzustellen, dass jegliche Personen, die mit 
den gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung 
kommen oder den Betrieb betreten oder verlas-
sen, Hygienemaßnahmen beachten, insbeson-
dere gelten folgende Maßnahmen: 

x x 

8. Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die 
sonstigen Standorte des Geflügels sind gegen 
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren zu 
sichern. 

x - 

9. Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von 
betriebsfremden Personen nur mit betriebseige-
ner Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung 
betreten werden. Diese ist nach dem Verlassen 
abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung re-
gelmäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Ein-
wegschutzkleidung ist nach Gebrauch unschäd-
lich in einer vor unbefugtem Zugriff geschützten 
Restmülltonne zu entsorgen. 

x x 

- Schutzkleidung von Betriebsangehörigen 
ist ebenfalls nach Gebrauch unverzüglich 
zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch un-
verzüglich unschädlich beseitigt wird. 

x x 

- Nach jeder Einstallung oder Ausstallung 
von Geflügel sind die dazu eingesetzten 
Gerätschaften und der Verladeplatz zu 
reinigen und zu desinfizieren und nach 
jeder Ausstallung sind die frei geworde-
nen Ställe einschließlich der dort vorhan-
denen Einrichtungen und Gegenstände 
zu reinigen und zu desinfizieren. 

x - 

- Betriebseigene Fahrzeuge sind abwei-
chend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrs-
verordnung unmittelbar nach Abschluss 
eines Geflügeltransports auf einem be-
festigten Platz zu reinigen und zu desinfi-
zieren. 

x - 

- Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Ge-
rätschaften, die in der Geflügelhaltung 
eingesetzt und in mehreren Ställen oder 
von mehreren Betrieben gemeinsam be-
nutzt werden, sind jeweils vor der Benut-
zung in einem anderen Stall bzw. bei Be-
nutzung in mehreren Betrieben im abge-
benden Betrieb vor der Abgabe zu reini-
gen und zu desinfizieren. 

x - 

- Der Raum, der Behälter oder die sonsti-
gen Einrichtungen zur Aufbewahrung 
verendeten Geflügels sind nach jeder Ab-
holung, mindestens jedoch einmal im 
Monat, zu reinigen und zu desinfizieren. 

x - 

- Eine betriebsbereite Einrichtung zum 
Waschen der Hände sowie eine Einrich-
tung zum Wechseln und Ablegen der 
Kleidung und zur Desinfektion der 
Schuhe ist vorzuhalten. 

x - 

- Vor dem Betreten und nach dem Verlas-
sen der Stallungen sind die Hände (mit 
Seife) zu reinigen und anschließend zu 
desinfizieren (Handdesinfektionsmittel), 

- Es ist eine strikte Trennung von Straßen- 
und Stallkleidung einzuhalten. 

- Schuhe sind bei Betreten und Verlassen 
der Stallung zu reinigen und zu desinfi-
zieren. 

x x 

- Aufzeichnungspflicht: Tierhaltende Be-
triebe haben eine vollständige Aufzeich-
nung über alle Personen zu führen, die 
den Betrieb besuchen, und dem Veteri-
näramt auf Anfrage zur Verfügung zu 
stellen. Das gilt nicht für Besucher, die 
bei einem geschlossenen System keinen 
Zugang zur Tierhaltung hatten. 

x x 

Tierkörperbeseitigung: Tierhaltende Betriebe 
haben ganze Tierkörper und Teile von toten  
oder getöteten gehaltenen Vögeln als Material 
der Kategorie 2 nach den Vorgaben der VO (EU) 
1069/2009 beim beauftragten Verarbeitungs-
betrieb ordnungsgemäß zu beseitigen: Fa. Ren-
dac Icker GmbH 

x x 

10. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene 
Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands 
freilassen. 

x x 

Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflü-
gelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veran-
staltungen ähnlicher Art ist verboten. 

x x 

11. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit 
denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Ge-
flügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, 
Futtermittel und sonstige Materialien, die Träger 
des hochpathogenen aviären Influenzavirus 
sein können, befördert worden sind, sowie Fahr-
zeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen 
Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich 
nach jeder Beförderung nach näherer Anwei-
sung der zuständigen Behörde zu reinigen und 
zu desinfizieren. 

x x 

 
Begründung zu Ziffern 1. – 4.: 
 
Die Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich 
auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infek-
tionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Was-
servogel hat. Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder 
hochpathogen) und verschiedenen Subtypen (H1-16 in Kombina-
tion mit N1-9) auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) 
der Subtypen H5 und H7 verursachen bei Hausgeflügel, insbe-
sondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde Krankheits-
symptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hoch-
pathogenen Form (hoch-pathogene aviäre Influenzaviren, HPAIV) 
mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. 
 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit 
schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Bei Hühnern und Pu-
ten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere erkran-
ken und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger 
schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht immer zum Tod 
und kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden. Das 
führt zu hohen Leiden und Schäden bei diesen Tieren. Die wirt-
schaftlichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. 
 
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie 
mit Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. Bei 
direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder 
Aufpicken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infi-
zierten Tieren gelegt werden, können virushaltig sein. Infektions-
quelle können ebenso kranke oder an Geflügelpest verendete 
Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere der Kot sein. 
Bei Ausbruch der Geflügelpest hat der Gesetzgeber daher unver-
zügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt. 
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpatho-
gene Aviäre Influenza) ist im EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 
und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es 
sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach 
Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) 2016/429 i. V. m. 
Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. 
Somit gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnah-
men. 
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, so-
fern die nationalen Maßnahmen diesem dem europäischem Recht 
genügen und zur Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche erfor-
derlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Ver-
ordnung (GeflP-VO) gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie 
nicht geringere Anforderungen als das europäische Recht stellt  
oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und 
verhältnismäßig sind. 
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Der aktuelle Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza 
(Geflügelpest) am 11.02.2022 in der Gemeinde Spahnharren-
stätte ergibt sich aus folgenden Informationen: bestätigte Proben 
des Lebensmittel- und Veterinärinstitutes Oldenburg und bestä-
tigte Proben vom Friedrich-Loeffler-Institut, Nationales Referenz-
labor für Aviäre Influenza (Geflügelpest), Insel Riems. Die amt-
liche Bestätigung des Ausbruchs der hochpathogenen Geflügel-
pest erfolgt nach Art. 11 VO (EU) 2020/687. 
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt 
die zuständige Behörde eine Sperrzone ein, bestehend aus einer 
Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbe-
trieb und einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius 
um den Ausbruchsbetrieb. 
 
Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwa-
chungszone und entspricht dem früheren Sperrbezirk nach natio-
nalem Recht. Die Sperrzone enthält teilweise weitergehende 
Maßnahmen als die Überwachungszone. Nach Aufhebung der 
Schutzzone gelten die Maßnahmen der Überwachungszone wei-
ter. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m.  
Art. 21 Abs. 1 a) i. V. m. Anhang V und Anhang X der VO (EU) 
2020/687. 
 
Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungs-
gebiet nach nationalem Recht und kann frühestens nach 30 Ta-
gen aufgehoben werden. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 
2016/429 i. V. m. Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI 
der VO (EU) 2020/687.  
 
Beide Zonen bleiben bestehen, bis die jeweilige Fes tsetzung 
wieder aufgehoben wird. 
 
Bei der Festlegung der sowohl der Schutzzone als auch der Über-
wachungszone habe ich das Seuchenprofil, die geografische 
Lage, ökologische und hydrologische Faktoren, Witterungsver-
hältnisse, Vektoren, die Ergebnisse durchgeführter epidemiologi-
scher Untersuchungen, Ergebnisse von Labortests, Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen und sonstige relevante epidemiologische 
Faktoren berücksichtigt, soweit bekannt, Strukturen des Handels 
und der örtlichen Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von 
Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und Überwachungs-
möglichkeiten und das Vorhandensein von Verarbeitungsbetrie-
ben für Material der Kategorie 1 oder 2, soweit bekannt berück-
sichtigt. 
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügel-
pest) als Seuche der Kategorie A hat die Veterinärbehörde ent-
sprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich 
verschiedene Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in der Sperr-
zone anzuordnen. Die Verbreitung der Geflügelpest auf andere 
Bestände erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen Tie-
ren, deren Eiern oder sonstigen Produkten. Eine Verbreitung kann 
auch indirekt erfolgen, z. B. durch kontaminierte (verunreinigte) 
Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterial, Kontakt zu 
Wildvögeln usw. Um einer Virusverschleppung aus infizierten Be-
ständen vorzubeugen, darf das Betreuungspersonal den Stall nur 
nach Schuh- und Kleidungswechsel sowie gründlicher Reinigung 
und Desinfektion verlassen. Alle Materialien und Geräte, die im 
Stallbereich verwendet werden, müssen gründlich gereinigt und 
fachgerecht desinfiziert werden. 
Bei jeder einzelnen der getroffenen Seuchenbekämpfungsmaß-
nahme bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Maßnahme 
geeignet, erforderlich und angemessen und damit verhältnis- 
mäßig ist, um die Geflügelpest zu bekämpfen. 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als 
Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer All-
gemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, 
festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich zur Verhütung 
der Weiterverbreitung der Geflügelpest Gebrauch gemacht.  
 
 
 
 
 

Begründung zu Ziffer 5.: 
 
Die Teilausstallung bzw. das sog. „Vorgreifen“ stellt eine verbrei-
tete Praktik dar, um Geflügelbestände im Laufe des Aufwachsens 
zu reduzieren, um den Tieren innerhalb der Ställe mehr Fläche 
einzuräumen. Notwendig ist ein solches dann, wenn in Maststäl-
len aufgrund des Wachstums der eingestallten Tiere die Grund-
fläche pro Tier zu vergrößern ist. 
 
Mit jedem Kontakt zu Geflügel innerhalb der Schutz- und Überwa-
chungszone steigt die Gefahr der Kontaminierung des Bestandes 
mit dem Virus der hochpathogenen aviären Influenza, für das je-
des Geflügel hochempfänglich ist. Vor dem Hintergrund des aktu-
ellen, potenziell hochdynamischen Szenarios und der Tatsache, 
dass bereits während des vergangenen Geflügelpestgeschehens 
im hiesigen Landkreis bzw. in den Nachbarkreisen in mehreren 
Geflügelställen Ausbrüche der hochpathogenen aviären Influenza 
festgestellt und die befallenen Tiere in Konsequenz getötet und 
diverse Restriktionszonen eingerichtet werden mussten, was 
enorme wirtschaftliche Einschränkungen zahlreicher weiterer Be-
triebe mit sich zog, ist es erforderlich und angemessen, den Zu-
gang zu Mastbetrieben zu beschränken und eine Teilausstallung 
nicht weiter zuzulassen. Geflügelbestände innerhalb der festge-
setzten Restriktionszonen sind, nach meiner vorherigen Geneh-
migung, insofern ausschließlich vollständig zu leeren, um den Ge-
flügelbestand zu minimieren. 
 
Begründung zu Ziffer 6.: 
 
Nach § 37 TierGesG hat die Anfechtung bestimmter Anordnungen 
keine aufschiebende Wirkung. Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann 
die sofortige Vollziehung für sonstige Anordnungen im besonde-
ren öffentlichen Interesse angeordnet werden. Diese Vorausset-
zung liegt hier vor, da die Ausbreitung der Geflügelpest und somit 
die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Fol-
gen sofort unterbunden werden muss. Es besteht ein besonderes 
öffentliches Interesse daran, dass die Festlegungen der Schutz- 
und Überwachungszone und die damit einhergehenden notwen-
digen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen schnellstmöglich wirk-
sam und durchsetzbar werden.  
 
Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechts-
mittel mit aufschiebender Wirkung, würde die Verbreitung der Ge-
flügelpest begünstigt oder könnte eine bereits stattgefundene Ver-
schleppung erst verspätet erkannt werden. Dadurch würden den 
betroffenen empfänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeid-
bare Leiden und Schäden sowie den Halterinnen und Haltern er-
hebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt 
das besondere öffentliche Interesse daran, dass auch während 
eines Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen 
dienen dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Wei-
terverbreitung der Seuche und der damit verbundene wirtschaft-
liche Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche Interes-
sen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten 
Rechtsbehelfs. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Osnabrück schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Urkundenbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden.  
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück die auf-
schiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. 
 
 Meppen, 14.02.2022 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Burgdorf 
Landrat 
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Rechtsgrundlagen: 
 

• Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und 
Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit  
(VO (EU) 2016/429) 

• Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung 
bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämp-
fung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer 
Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für 
die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (VO (EU) 
2018/1882) 

• Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 
2016/429 hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämp-
fung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 2020/687) 

• Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung – GeflPestSchV ) 

• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
• Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht 

für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verord-
nung über tierische Nebenprodukte) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG ) 
• Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseu-

chen im Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung) 
 
in der jeweils gültigen Fassung 

 
Hinweise: 
 
1. Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügel-

pest ist bei meinem Fachbereich Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz unverzüglich anzuzeigen. 

 
2. Ausnahmegenehmigungen: Für bestimmte Maßnahmen kann 

meine Veterinärbehörde Ausnahmen genehmigen. Das gilt  
z. B. für die Absonderung und für das Verbringen von Ge- 
flügel, Legehennen, Eintagsküken, Bruteiern, Konsumeiern, 
frischem Geflügelfleisch oder Fleischerzeugnissen oder tieri-
schen Nebenprodukten. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf 
auf meiner Internetseite unter www.emsland.de und verwen-
den Sie die dort hinterlegten Antragsformulare. 

 
3. Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den 

Vorschriften zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwiderhan-
delt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 
-------------------------------------------------- 
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